
 
 

      

 Geschäftsordnung     

                                                                  SG „Eintracht“ Ebendorf e.V. 
 
 
 

 
§ 1 Geltungsbereich 

1. Der Verein gibt sich zur Durchführung von Versammlungen und Sitzungen der Organe 

und der Abteilungen diese Geschäftsordnung. 

2. Alle Versammlungen sind nicht öffentlich. Auf Antrag und Beschluss der Versammlung 

kann Öffentlichkeit zugelassen werden. 

 

§ 2 Einberufung 

1. Die Einberufungsformalitäten sind in der Satzung geregelt. 

 

§ 3 Beschlussfähigkeit 

1. Die Organe des Vereins und der Abteilungen sind bei ordnungsgemäßer Einladung 

ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

 

§ 4 Versammlungsleitung 

1. Der Vorsitzende (Versammlungsleiter) eröffnet, leitet und schließt die Versammlung 

2. Bei Verhinderung des Versammlungsleiters und seiner satzungsmäßigen Vertreter 

wählen die erschienenen Mitglieder aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter. Als 

Verhinderung gelten auch Aussprachen und Beratungen, die den Versammlungsleiter 

persönlich treffen. 

3. Der Versammlungsleiter kann das Wort entziehen, Ausschlüsse von Personen auf 

Dauer und auf zeit vornehmen und Unterbrechungen oder Aufhebung der 

Versammlung anordnen. 

4. Der Versammlungsleiter oder dessen Beauftragte prüfen die Ordnungsmäßigkeit der 

Einberufung, die Anwesenheitsliste, die Stimmberechtigung. Der Versammlungsleiter 

gibt die Tagesordnung bekannt. Über Einsprüche gegen die Tagesordnung oder 

Änderungsanträge entscheidet die Versammlung ohne Debatte mit einfacher Mehrheit. 

5. Die Tagesordnungspunkte kommen in der vorgegebenen Reihenfolge zur Beratung und 

Abstimmung. Der Versammlungsleiter kann eine Änderung der Tagesordnung 

vorschlagen und muss über diese Änderung abstimmen lassen. 

 

§ 5 Anträge 

1. Die Antragsberechtigung zur Mitgliederversammlung ist in der Satzung festgelegt. 

2. Anträge müssen eine Woche vor dem Versammlungstermin vorliegen, sofern keine 

andere Frist durch die Satzung geregelt ist. 

3. Die Anträge sind schriftlich und mit Begründung einzureichen. Anträge ohne 

Unterschrift dürfen nicht behandelt werden. 

4. Für Anträge auf Satzungsänderung gelten die besonderen Bestimmungen der Satzung. 

 

 

 



 

§ 6 Dringlichkeitsanträge 

1. Dringlichkeitsanträge sind nur möglich, wenn alle Mitglieder des Organs zustimmen. 

2. Dringlichkeitsanträge in der Mitgliederversammlung sind nicht zulässig. 

 

§ 7 Abstimmungen 

1. Vor Abstimmung ist die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge deutlich 

bekannt zu geben. Die Anträge sind einzeln zu verlesen. 

2. Der Versammlungsleiter muss vor Abstimmung jeden Antrag nochmals vorlesen. 

3. Abstimmungen erfolgen offen. Eine geheime Abstimmung kann durch den 

Versammlungsleiter angeordnet oder auf Antrag mit einfacher Mehrheit beschlossen 

werden. 

4. Sieht die Satzung nichts anderes vor, entscheidet bei allen Abstimmungen die einfache 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen, Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung, 

Stimmenthaltung und ungültige Stimmen gelten als nicht abgegeben. 

 

§ 8 Wahlen 

1. Wahlen sind nur möglich, wenn sie satzungsgemäß vorgeschrieben sind oder durch 

das Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern notwendig werden. Sie bei der Einberufung 

bekannt gegeben werden und auf der Tagesordnung stehen. 

2. Beschließt die Versammlung nichts anderes, sind die Wahlen schriftlich und offen in der 

satzungsmäßig vorgeschriebenen Reihenfolge vorzunehmen. 

3. Der Wahlausschuss, besteht aus drei Mitgliedern. Dieser sammelt und zählt die 

abgegebenen Stimmen. 

4. Der Wahlausschuss bestimmt den Wahlleiter, der während des Wahlganges die Rechte 

und Pflichten eines Versammlungsleiters hat. 

5. Die Prüfung des zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten auf die satzungsmäßigen 

Anforderungen erfolgt vor dem Wahlgang durch den Wahlausschuss. Ein Abwesender 

kann gewählt werden, wenn dem Wahlleiter vor der Abstimmung dessen Zustimmung 

als schriftliche Erklärung vorliegt. 

6. Vor der Wahl sind die Kandidaten zu fragen, ob sie kandidieren und nach ihrer Wahl, ob 

sie das Amt annehmen. 

7. Das Wahlergebnis wird vom Wahlausschuss festgestellt und seine Gültigkeit 

ausdrücklich für das Protokoll vorgelesen 

. 

§ 9 Protokolle 

1. Protokolle sind innerhalb von zwei Wochen den Versammlungsteilnehmern und dem 

Vorstand zuzustellen. Sie sind vom Protokollführer und dem Vorsitzenden zu 

unterzeichnen. 

2. Protokolle der Mitgliederversammlung sind nicht zu versenden, sofern die Versammlung 

dies nicht ausdrücklich beschließt. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 21.03.2014.beschlossen 

und tritt am 21.03.2014 in Kraft. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Präambel 

Innerhalb des Vereins können bei entsprechendem Bedürfnis oder im Hinblick auf 

sportfachspezifische Notwendigkeiten Abteilungen eingerichtet werden. 

Über die Einrichtung und Auflösung von Abteilungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. 

Zur Einbindung der Abteilungen in die Vereinsstruktur erlässt die Mitgliederversammlung im 
Rahmen und nach Maßgabe der Vereinssatzung nachfolgende Abteilungsordnung. Die 
Abteilungsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. 

§ 1 Status der Abteilungen 

Die Abteilung ist eine unselbstständige Untergliederung des Vereins. Sie kann keine eigenen 
Rechtsgeschäfte abschließen. 

Der Abteilungsleiter der jeweiligen Abteilung wird durch den Vorstand zu einem besonderen 
Vertreter gemäß § 30 BGB bestimmt und ist sodann befugt, den Verein bezogen auf Geschäfte 
der Abteilung betreffend, zu vertreten. 

Abteilungen regeln die fachlichen Aufgaben des Sportbetriebes und die Angelegenheiten des 
internen Geschäftsbetriebes selbstständig, jedoch unter Beachtung der Vorgaben der Satzung 
und ergänzenden Ordnungen des Vereines. 

Abteilungen sind an Beschlüsse gebunden, die der Vorstand gefasst oder erlassen hat. 

Verträge mit Außenwirkung können nur durch den Vereinsvorstand abgeschlossen werden. Der 
Vorstand kann durch Beschluss begrenzte Kompetenzen an den Abteilungsleiter delegieren. 

§ 2 Mitglieder der Abteilungen 

Alle Mitglieder der Abteilung sind Mitglieder des Vereins und unterliegen den in der Satzung für 
Mitglieder festgelegten Rechten und Pflichten. 

Alle Vereinsmitglieder können in jeder Abteilung das Sportangebot nutzen. Die 
Abteilungsmitgliedschaft ist nur in einer Abteilung möglich und auch nur in dieser Abteilung 
stimmberechtigt. 

Die Abteilungsmitgliedschaft ist mit Eintritt in den Gesamtverein auf den Mitgliedschaftsantrag 
zu vermerken. 

Für den Erwerb und die Beendigung der Abteilungsmitgliedschaft gelten analog die Regelungen 
der Vereinssatzung. 

§ 3 Abteilungsleitung 

Der Abteilungsleiter und sein Stellvertreter sind jeweils allein berechtigt, die Abteilung nach 
innen und nach außen in Belangen der Abteilung zu vertreten. 

 

 

 

 



 

§ 5 Abteilungsversammlung 

Die Abteilungsversammlung findet mindestens einmal jährlich statt und wird vom 
Abteilungsleiter schriftlich einberufen. Im Übrigen gelten für die Einberufung und Durchführung, 
insbesondere für die Wahlen, die Regelungen der Vereinssatzung. 

§ 7 Wahlen 

Die Wahl der Abteilungsleitung erfolgt analog den Bestimmungen der Vereinssatzung auf die 
Dauer von 3 Jahren. 

§ 6 Auflösung der Abteilung 

Die Auflösung der Abteilung muss durch die Abteilungsversammlung beschlossen werden. Für 
die Durchführung dieser Versammlung und die Beschlussfassung gelten die Bestimmungen der 
Vereinssatzung entsprechend. 

Die Auflösung der Abteilung bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung des 
Gesamtvereines mit einfacher Mehrheit. 

 

§ 7 Schlussbestimmung 

Diese Abteilungsordnung wurde durch die Mitgliederversammlung am 21.03.2014 beschlossen 
und tritt mit dem gleichen Tag  in Kraft 

Bei Verstößen gegen die Abteilungsordnung können diesbezüglich Handelnde haftungsrechtlich 
in Anspruch genommen werden. 

 

SG „Eintracht“ Ebendorf  e.V. 


